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Samstag, 30. September 202350. Jahrgang Nummer 39

Am t l i c h e          B e ka n n t m a c h u n g e n

Rathaus geschlossen
Am Montag, den 02.10.2023 ist das Rathaus, aufgrund des Brü-
ckentags, geschlossen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Öffentliche Bekanntmachung Gemeinde 
Wittighausen
Vorentwurf des Bebauungsplanes und der 
Satzung über örtliche Bauvorschriften „Solarpark 
Ober der Strut“
Der Gemeinderat Wittighausen hat in öffentlicher Sitzung am 
12.09.2023 den zeichnerischen und textlichen Vorentwurf des Be-
bauungsplans und die Örtlichen Bauvorschriften mit Begründung 
mit Stand vom 12.09.2023 gebilligt und die frühzeitige Unter-
richtung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange und der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
beschlossen. Die Aufstellung des Bebauungsplans „Solarpark Ober 
der Strut”, Gemarkung Poppenhausen wurde am 15.04.2023 be-
kannt gemacht.

Geltungsbereich:
Das Plangebiet liegt nördlich des Ortsteiles Poppenhausen im Ge-
wann „Ober der Strut“ und direkt angrenzend an die Kreisstraße 
K2882. Es umfasst die Flurstücke 152 (Weg) und 154 mit einer 
Planfläche von ca. 6,5 ha und beinhaltet Ackerflächen und einen 
Grünweg.

Abgrenzung Plangebiet:

Bitte Bild „Abgrenzung“ einfügen

Auszug Bebauungsplan:

Bitte Bild „Auszug“ einfügen

Maßgebend für die Abgrenzung des Geltungsbereiches und den 
Inhalt des Bebauungsplanes und der Satzung über örtliche Bau-
vorschriften sind der Lageplan und die textlichen Festsetzungen 
des Büros Klärle GmbH, Weikersheim vom 12.09.2023 im Maßstab 
1:1.000. Dem Bebauungsplan ist eine gleichlautend datierte Be-
gründung mit Umweltbericht beigefügt.

Ziele und Zwecke der Planung:
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für die Aufstellung von Photovoltaikmo-
dulen geschaffen werden. Im Planbereich wird ein sonstiges Son-
dergebiet nach § 11 BauNVO zur Erzeugung elektrischer Energie 
festgesetzt. Zulässig sind freistehende Solarmodule ohne Funda-
mente, notwendige Wechselrichter, Transformatoren sowie sons-
tige Betriebsgebäude und Nebenanlagen, die dem Nutzungszweck 
des SO-Gebietes dienen. Die Festsetzung der maximalen Höhe der 
Solarmodule von 3,5 m und die maximale Gebäudehöhe der Be-
triebsanlagen von 3,0 m soll die Höhenentwicklung der Solarmodu-
le und Gebäude begrenzen. Zur Begrenzung der Versiegelung wird 
eine Grundflächenzahl von 0,8 bezogen auf die Eingriffsfläche fest-
gesetzt. Für den Eingriff in Natur und Landschaft sind Ausgleichs-
maßnahmen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans vorgesehen. 

Umweltprüfung und -bericht mit Eingriffs- und  
Ausgleichsregelung / spezielle artenschutzrechtliche Prüfung
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen 
für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzu-
führen, in der die voraussichtlichen und erheblichen Umweltaus-
wirkungen in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet wer-
den müssen. Für den Bebauungsplan „Solarpark Ober der Strut“ ist 
ein Umweltbericht in geeignetem Umfang notwendig. Eine Aus-
nahme nach § 13 BauGB liegt nicht vor. Der Umweltbericht gemäß 
§ 2a BauGB ist jeweils Teil der Begründung und der öffentlichen 
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Auslegung. Zusätzlich wurde eine spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung (saP) angefertigt, sie liegt ebenfalls öffentlich mit aus.

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung:
Zur Darstellung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung liegt 
der Vorentwurf des Bebauungsplans mit den dazugehörigen Ört-
lichen Bauvorschriften und der Begründung, dem Umweltbericht 
sowie der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
vom 09.10.2023 bis einschließlich 10.11.2023
bei der Gemeindeverwaltung Wittighausen Königstraße 17, 97957 
Wittighausen, Hauptamtsbüro während der üblichen Dienststun-
den, aus. Während dieser Zeit besteht Gelegenheit zu Äußerungen 
und zur Erörterung der Planung.

Darüber hinaus wird der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung 
und die auszulegenden Unterlagen zusätzlich auf der Homepage 
der Gemeinde Wittighausen unter www.wittighausen.de unter der 
Rubrik „XX“ -> „XX“ sowie unter www.klaerle.de unter der Rubrik 
„Behördenbeteiligung“ während der vorgenannten Auslegungs-
frist bereitgestellt.

Gleichzeitig werden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange und die Nachbargemeinden gemäß § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 
2 BauGB beteiligt und um die Abgabe ihrer Stellungnahme inner-
halb angemessener Frist gebeten.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Auslegungs-
frist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grund-
lage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e (DSGVO) i.V.m. § 3 BauGB und dem 
LDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben ab-
geben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 

Wittighausen, den 30.09.2023
Bürgermeister Marcus Wessels

Öffentliche Bekanntmachung
Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft 
Grünsfeld - Wittighausen
Bekanntmachung der Teil - Genehmigung  
der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Grünsfeld - Wittighausen
Mit Bescheid AZ 621.31 vom 22.08.2023 hat das Landratsamt 
Main-Tauber-Kreis die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Grünsfeld-Wittighausen 
teilgenehmigt. Die Genehmigung umfasst die im Lageplan vom 04. 
April 2023 mit 2/1 bis 2/26 bezeichneten Flächen. Die im Flächen-
nutzungsplan mit Stand vom 04.04.2023 mit 2/27 bezeichnete Flä-
che ist von dieser Teil-Genehmigung ausgenommen (auf dem ver-
kleinerten nachfolgenden Kartenauszug nicht enthalten). 

Bitte Bild „Karte“ einfügen

Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 des 
Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser 
Bekanntmachung wird die 2. Änderung des Flächennutzungspla-
nes wirksam. Jedermann kann den Flächennutzungsplan und die 
Begründung mit Umweltbericht sowie die zusammenfassende Er-
klärung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die 
Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem 
Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen 
Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wur-
de, ab sofort bei der bei der Stadtverwaltung Grünsfeld, Haupt-
straße 12, 97947 Grünsfeld, Zimmer Nr. 3 und der Gemeinde-
verwaltung Wittighausen Königstraße 17, 97957 Wittighausen, 
Hauptamtsbüro zu den üblichen Dienststunden einsehen und über 
deren Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hinge-
wiesen. Gemäß § 215 Abs.1 BauGB werden unbeachtlich
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flä-
chennutzungsplanes schriftlich gegenüber den Gemeinden unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend 
gemacht worden sind. 

Gemäß § 4 Abs. 4 GemO gelten Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf 
Grund dieses Gesetzes zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind,

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Gesetzwid-
rigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss be-
anstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder 
elektronisch geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen. Diese Regelung gilt gem. § 4 
Abs. 5 GemO entsprechend auch für Flächennutzungspläne.

Grünsfeld, ab den 30.09.2023
Gez. Joachim Markert, Verbandsvorsitzender

Herbstlaub
Der Sommer neigt sich dem Ende, langsam verfärbt sich das Laub 
an den Bäumen und fällt zu Boden. Es wird nicht mehr gebraucht, 
im Winter legen die Bäume eine Pause ein.
Für einige Mitmenschen ist das ein Ärgernis, muss man doch das 
Laub mühsam zusammenkehren. Für andere wiederum ist es eine 
meditative Gartenarbeit, bei der man die Gedanken schweifen las-
sen kann.
Nüchtern juristisch gesprochen ist der Laubfall im Herbst eine „hin-
zunehmende Naturerscheinung“, für die niemand verantwortlich 
gemacht werden kann. Mit den Blättern fangen Bäume die Energie 
des Sonnenlichtes ein und produzieren daraus mit Wasser und Koh-
lenstoffdioxid Traubenzucker. Zusammen mit den Nährstoffen aus 
dem Boden lässt er die Bäume wachsen und gedeihen. Als „Abfall“ 
entsteht dabei Sauerstoff den wir alle zum Atmen brauchen. Selbst 
dem letzten Kritiker sollte aufgefallen sein, dass die Folgen des Kli-
mawandels auch bei uns spürbar sind. Lange Hitzeperioden und 
Trockenheit sind dabei nur zwei Beispiele. Hauptverursacher für 
den Klimawandel ist neben anderen sogenannten Treibhausgasen 
ein hoher Anteil Kohlenstoffdioxid (CO2) in der Atmosphäre. Alle 

Quelle: Stadt Grünsfeld,  
Gemeinde Wittighausen, eigene Darstellung


